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Betreff: 
Bauantrag zum Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses auf dem Grundstück Funnenkampstr. 2 
in der Gemarkung Olfen-Stadt, Flur 4, Flurstück 907 u. 908 
 
 
 
Beratungsfolge: 
18.10.2011 Bau- und Umweltausschuss 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bau u. Umweltausschuss beschließt, das gemeindliche Einvernehmen zum Neubau eines 
Wohn- und Geschäftshauses auf dem Grundstück Funnenkampstr. 2 in der Gemarkung Olfen-Stadt, 
Flur 4, Flurstücke 907 u. 908 gem. § 31 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 36 BauGB zu 
erteilen.  
 
 
Begründung: 
Der Antragsteller beabsichtigt, ein Wohn- und Geschäftshaus auf dem vorgenannten Grundstück zu 
errichten. Das geplante Bauvorhaben liegt im rechtskräftigen Bebauungsplangebiet „Markt I“ der 
Stadt Olfen.  
 
Nach § 30 BauGB ist im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes ein Vorhaben zulässig, wenn es 
den Festsetzungen nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist. Das Bauvorhaben 
widerspricht den Festsetzungen des Bebauungsplanes, da die Hauptfirstrichtung nicht eingehalten 
wird. 
 
Der Bauherr beantragt daher nach § 31 BauGB eine Abweichung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes. 
 
Nach § 31 BauGB kann von den Festsetzungen des Bebauungsplanes befreit werden, wenn die 
Grundzüge der Planung nicht berührt werden und u.a. die Abweichung städtebaulich vertretbar ist 
und die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen 
vereinbar ist. 
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Die Abweichung ist städtebaulich vertretbar, da das Bauvorhaben die Firstrichtung der 
Nachbarbebauung Marktplatz 5 aufnimmt und sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die 
Eigenart der näheren Umgebung einfügt.  
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Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, das gemeindliche Einvernehmen zur Abweichung vom 
Bebauungsplan zu erteilen. 
 
 
 
 
   

Sendermann  Himmelmann 
Beigeordneter  Bürgermeister 

 
 
 
 
 


